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Gewährung von Zuwendungen, 1. Halbjahr 2024 
Votierung Bewilligungsbehörde i. V. m. Sport-Förderrichtlinie 
 

Luckenwalder Sportfüchse e. V. – Beförderung zum Behindertensport 2024 
Lfd. Nr. 1/2024 
 
Die zuwendungsrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen sind erfüllt, insb. 

1. vollständiger, form- und fristgerechter Antragseingang (Sport-Förderrichtlinie, Ziffer 8) 
2. Zuwendungsempfänger (Sport-Förderrichtlinie, Ziffer 4 Absatz 1) 
3. Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen (Sport-Förderrichtlinie, Ziffer 5) 
4. förderfähiges Vorhaben (Sport-Förderrichtlinie, Ziffer 3.1) 
5. förderfähige Ausgaben (Sport-Förderrichtlinie, Ziffer 3.2) 
6. Gesamtfinanzierung zwar nicht gesichert, aber Ausnahmetatbestand (Sport-

Förderrichtlinie, Ziffer 6 Absatz 8) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Votum: 

 
Die beantragte Maßnahme wird dem Förderschwerpunkt „Inklusion-/Integrationssport für 
Menschen mit Handicap und Menschen verschiedener Herkunft“ zugeordnet.  
Handlungsansätze des Leitbildes sind die Förderung des Breitensports und der Barrierefreiheit. 
Über ein vielfältiges Sportangebot sollen die Freizeitmöglichkeiten sowie die Gelegenheiten zur 
sportlichen und gemeinschaftlichen Betätigung ausbauen. Ferner wirkt der Landkreis darauf 
hin, dass Lebensbedingungen für Menschen aller Altersgruppen – ob mit oder ohne 
Behinderung – gleichermaßen Berücksichtigung im gesellschaftlichen Alltag finden. Menschen 
mit Behinderungen werden unterstützt, selbstbestimmt und gleichberechtigt am Leben in der 
Gesellschaft teilnehmen zu können.  
Die in redestehende Sportgruppe ist aufgrund ihrer Mobilitätseinschränkung grundsätzlich auf 
den Fahrdienst angewiesen. Da die Teilnehmer am Behindertensport nur 
Schwerbehindertenrente oder Grundsicherung bekommen, würde letztendlich die 
Anteilsfinanzierung ein Härtefall für die Teilnehmer darstellen.  
Mit dem vorliegenden Antrag werden die zentralen Ziele des Leitbildes umgesetzt. Der 
Abweichung von der Anteilsfinanzierung als Vollfinanzierung wird stattgegeben. 
 
Der Antrag ist entsprechend der Richtlinie zu bescheiden.  
 
Das Projekt ist wiederkehrend. Es wird jährlich neu entschieden. 

 EUR 
Gesamtkosten 2.400,00 
Eigenanteil 0,00 
Leistungen Dritter 0,00 
Förderung durch Kommune 0,00 
sonstige Förderung 0,00 
Förderung durch Landkreis (beantragt) 2.400,00 
Förderung durch Landkreis (bewilligt) 2.400,00 
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